
695 Ordnungswidrigkeit

sehenden Klassen sind bestrebt, jede 
echte O. mit Hilfe staatlicher 
Zwangsmaßnahmen, einschließlich 
des Verbots, zu unterdrücken. Der 
Verschleierung ihrer Klassenherr
schaft dient eine Schein-O., mit der 
die Mehrheit des Volkes über die 
tatsächlichen Herrschaftsverhält
nisse getäuscht werden soll; eine sol
che O.spartei hat nicht die Absicht, 
die herrschenden politischen und 
ökonomischen Verhältnisse grund
legend zu verändern und solche ge
sellschaftlichen Verhältnisse zu er
richten, die dem Willen und dem In
teresse des werktätigen Volkes ent
sprechen. Sie ist oftmals Ausdruck 
efer Differenzen innerhalb der herr
schenden Klassen. In sozialistischen 
Staaten existiert für eine O. keine 
objektive soziale und politische 
Grundlage, denn die Arbeiterklasse 
— im Bündnis mit allen anderen 
Werktätigen — ist die machtaus
übende Klasse und zugleich Haupt
produktivkraft der Gesellschaft, de
ren Grundinteressen mit denen der 
anderen Klassen und Schichten prin
zipiell übereinstimmen. Ihre Politik 
ist auf die weitere Erhöhung des ma
teriellen und kulturellen Lebensni
veaus des Volkes gerichtet; das er
fordert die Weiterentwicklung der 
kameradschaftlichen und freund
schaftlichen Beziehungen zu den an
deren werktätigen Klassen und 
Schichten.

OPW —► Gemeinsamer Güterwagen
park

Ordnungswidrigkeit: schuldhaft 
begangene Rechtsverletzung, die 
eine Disziplinlosigkeit zum Aus
druck bringt und die staatliche Lei
tungstätigkeit erschwert oder die 
Entwicklung des sozialistischen Ge
meinschaftslebens stört, jedoch die 
Interessen der sozialistischen Gesell
schaft oder einzelner ihrer Bürger 
nicht erheblich verletzt und deshalb 
keine Straftat im Sinne des Straf
rechtes der DDR ist. Diese Rechts

verletzung muß in einer gesetzlichen 
Bestimmung ausdrücklich als O. be
zeichnet sein. O. behindern eine den 
gesellschaftlichen Erfordernissen 
entsprechende Organisierung und 
Gestaltung notwendiger staatlicher 
Maßnahmen oder hemmen ihre 
Wirksamkeit; beeinträchtigen wirt
schaftsleitende Maßnahmen; stören 
die öffentliche —*• Ordnung und Si
cherheit; beeinträchtigen notwen
dige Schutz- und Sicherungsmaß
nahmen in ihrer Wirksamkeit bzw. 
verhindern oder erschweren gesetz
lich vorgesehene Kontrollmaßnah- 
men. Die Bekämpfung von O. trägt 
dazu bei, die freiwillige, bewußte 
Disziplin der Bürger zur Gewährlei
stung von Ordnung und Sicherheit 
und zur Wahrung der Normen des 
sozialistischen Zusammenlebens zu 
entwickeln. Damit wird zugleich 
Straftaten vorgebeugt und die sozia
listische Gesetzlichkeit gefestigt. 
Staatlich-rechtliche Reaktionen auf 
eine begangene O. können Ord
nungsstrafmaßnahmen sein, die im 
Ergebnis eines Ordnungsstrafver
fahrens von den Ordnungsstrafbe
fugten festgelegt werden. Die we
sentlichsten Ordnungsstrafmaßnah
men sind: Verweis und Ordnungs
strafe. Für geringfügige O. kann in 
Rechtsvorschriften auch eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld vorge
sehen sein, die in einem vereinfach
ten Verfahren ausgesprochen wird. 
Unter bestimmten, gesetzlich festge
legten Voraussetzungen können 
auch Maßnahmen festgelegt wer
den, um künftigen O. vorzubeugen 
und die Folgen von O. zu beseitigen. 
Dazu gehören u. a.: der Entzug oder 
die Beschränkung von Erlaubnissen 
(z. B. Fahrerlaubnis), Genehmigun
gen oder anderen von staatlichen 
Organen erteilten besonderen Be
fugnissen; Eintragung über Verlet
zung ordnungsrechtlicher Pflichten 
(z. B. in den Berechtigungsschein 
zur Fahrerlaubnis) oder Vorladung 
zur Unterweisung über solche 
Pflichten; die Einziehung von Ge-


